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________________________________________________________________________  
 

Öffentliche Bekanntmachung 
zur 128. Flächennutzungsplanänderung – Stadtteil Paffendorf – „INKA :terra nova“ 

über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 

 
Der Ausschuss für Planung und Umwelt der Kreisstadt Bergheim hat in seiner Sitzung am 16.11.2017 die 
öffentliche Auslegung der o. g. Flächennutzungsplanänderung gem. § 3 (2) BauGB und die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB beschlossen. 
 
Zielsetzung: Unter Berücksichtigung der in § 1 (5) BauGB verankerten Oberziele ist es städtebauliche Zielsetzung, 
in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem bestehenden Gewerbepark Bergheim mit der 128. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Kreisstadt Bergheim – Stadtteil Paffendorf – „INKA :terra nova“ die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein ca. 20 ha großes Gewerbegebiet unter dem besonderem Aspekt der 
Klimaoptimierung vorzubereiten. 
 
Zur 128. Flächennutzungsplanänderung – Stadtteil Paffendorf – „INKA :terra nova“ sind umweltbezogene 
Informationen und Stellungnahmen zu folgenden Schutzgütern verfügbar: 
 

Schutzgut Verfügbare umweltbezogene Informationen und Stellungnahmen 
Mensch  - zur Vorbelastung auf das Schutzgut Mensch, insbesondere zu Lärmimmissionen und zur 

verkehrlichen Situation   
- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere zu Lärmimmissionen und zur 

verkehrlichen Situation   
Tiere, Pflanzen  
und die  
biologische  
Vielfalt 

- zum Bestand und zur Vorbelastung des Schutzguts Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  
- zu den zu erwartenden Auswirkungen, auch im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen 

Anforderungen nach §§ 44 ff. Bundesnaturschutzgesetz 
- zu faunistischen Bestandsaufnahmen, insbesondere zu nicht planungsrelevanten und 

planungsrelevanten Brutvogelarten, Fledermausarten, Haselmaus und Feldhamster    
- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

insbesondere zur Haselmaus   
Boden - zu den Boden- und Baugrundverhältnissen   

- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Boden, insbesondere durch 
Flächeninanspruchnahmen  

Wasser  - zur Vorbelastung des Wasserhaushalts 
- zu den Auswirkungen der durch den Braunkohlentagebau bedingten Sümpfungsmaßnahmen 
- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 
- zur Regenwasserversickerung  

Luft und Klima - zur Vorbelastung des Schutzguts Luft und Klima, u.a. zu Geruchsimmissionen  
- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima 

Landschaft  - zur Vorbelastung der Landschaft  
- zum Landschaftsschutzgebiet  
- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft  

Kultur- und 
Sachgüter 

- zur gegenwärtigen Situation des Schutzguts Kultur- und Sachgüter, insbesondere zum 
Naturdenkmal, zum Bodendenkmalschutz und zum Baudenkmal   

- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter, insbesondere zum 
Naturdenkmal, zum Bodendenkmalschutz und zum Baudenkmal  

Wechsel-
wirkung 
zwischen den 
Umweltschutz-
belangen 

- zu den relevanten Wechselwirkungszusammenhängen zwischen den Schutzgütern 
- zu den Beeinträchtigungen infolge der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
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________________________________________________________________________  
 

Der o. g. Entwurf der Flächennutzungsplanänderung (Planzeichnung, Begründung nebst Umweltbericht und 
Fachgutachten) liegt in der Zeit vom  
 

29.11.2017 bis einschließlich 05.01.2018 
 
während der Dienstzeiten (montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, 
donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 17.45 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr) bei 
der 
 

Stadtverwaltung Bergheim, Altes Rathaus, 1. Etage, 
Abt. 6.1 – Planung und Umwelt, 

Bethlehemer Straße 9–11, 50126 Bergheim, 
 

öffentlich aus. 
 
Zu der o. g. Flächennutzungsplanänderung können Stellungnahmen – schriftlich oder zur Niederschrift – bei der 
Kreisstadt Bergheim, Abt. 6.1 – Planung und Umwelt, Bethlehemer Straße 9–11, 50126 Bergheim vorgebracht 
werden. 
Über die Stellungnahmen entscheidet der Rat der Kreisstadt Bergheim. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 
o. g. Flächennutzungsplanänderung unberücksichtigt bleiben können. 
 
Gemäß § 3 Abs. 3 BauGB sind Vereinigungen im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG mit allen 
Einwendungen gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 UmwRG ausgeschlossen, die im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder 
nicht rechtzeitig geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
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Bergheim, den 20.11.2017 
 
 
 
Der Bürgermeister 
gez. Volker Mießeler 
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Öffentliche Bekanntmachung 
zur 140. Flächennutzungsplanänderung – Stadtteil Glessen „Waldkindergarten“ 

über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB 
 

Der Ausschuss für Planung und Umwelt der Kreisstadt Bergheim hat in seiner Sitzung am 16.11.2017 die 
öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB der o. g. Flächennutzungsplanänderung und die Einholung der 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB beschlossen. 
 
Zielsetzung: Anlass der Flächennutzungsplanänderung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Genehmigung eines geplanten Waldkindergartens im Bereich des heutigen Reitplatzes am südwestlichen 
Ortsrand des Stadtteiles Glessen. 
 
Zur 140. Flächennutzungsplanänderung – Stadtteil Glessen „Waldkindergarten“ sind umweltbezogene 
Informationen und Stellungnahmen zu folgenden Schutzgütern verfügbar: 
 

Schutzgut Verfügbare umweltbezogene Informationen und Stellungnahmen 
Mensch  - zur Vorbelastung auf das Schutzgut Mensch 

- zur Verkehrserschließung 
- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

Tiere, Pflanzen  
und die  
biologische  
Vielfalt 

- zum Bestand und zur Vorbelastung des Schutzguts Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  
- zu den zu erwartenden Auswirkungen, auch im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen 

Anforderungen nach §§ 44 ff. Bundesnaturschutzgesetz 
- zur faunistischen Bestandsaufnahme, insbesondere zu planungsrelevanten Vogelarten und 

Säugetieren 
- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Boden - zu den Bodenverhältnissen 
- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Boden  

Wasser  - zur Vorbelastung des Wasserhaushalts 
- zu den Auswirkungen der durch den Braunkohlentagebau bedingten Sümpfungsmaßnahmen 
- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Luft und Klima - zur Vorbelastung des Schutzguts Luft und Klima  
- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima 

Landschaft  - zur Vorbelastung der Landschaft 
- zum bestehenden Landschaftsschutzgebiet und angrenzenden Naturschutzgebiet 
- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft  

Kultur- und 
Sachgüter 

- zur gegenwärtigen Situation des Schutzguts Kultur- und Sachgüter 
- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Wechselwirkung 
zwischen den 
Umweltschutz-
belangen 

- zu den relevanten Wechselwirkungszusammenhängen zwischen den Schutzgütern 
- zu den Beeinträchtigungen infolge der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

 
Der o. g. Entwurf der Flächennutzungsplanänderung (Planzeichnung, Begründung nebst Umweltbericht und 
Artenschutzprüfung) liegt in der Zeit vom  
 

29.11.2017 bis einschließlich 05.01.2018 
 
während der Dienstzeiten (montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, 
donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 17.45 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr) bei 
der 
 

Stadtverwaltung Bergheim, Altes Rathaus, 1. Etage, 
Abt. 6.1 – Planung und Umwelt, 

Bethlehemer Straße 9–11, 50126 Bergheim, 
 

öffentlich aus. 
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Zu der o. g. Flächennutzungsplanänderung können Stellungnahmen – schriftlich oder zur Niederschrift – bei der 
Kreisstadt Bergheim, Abt. 6.1 – Planung und Umwelt, Bethlehemer Straße 9–11, 50126 Bergheim vorgebracht 
werden. 
Über die Stellungnahmen entscheidet der Rat der Kreisstadt Bergheim. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 
o. g. Flächennutzungsplanänderung unberücksichtigt bleiben können. 
 
Gemäß § 3 Abs. 3 BauGB sind Vereinigungen im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG mit allen 
Einwendungen gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 UmwRG ausgeschlossen, die im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder 
nicht rechtzeitig geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
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________________________________________________________________________  
 

 
Bergheim, den 20.11.2017 
 
 
 
Der Bürgermeister 
gez. Volker Mießeler 
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________________________________________________________________________  
 

Öffentliche Bekanntmachung 
über die erneute öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. 

§ 4 a (3) BauGB des Bebauungsplans Nr. 243/Qu „Verlängerung Oleanderstraße“ 
 

Der Ausschuss für Planung und Umwelt der Kreisstadt Bergheim hat in seiner Sitzung am 16.11.2017 für den o. g. 
Bebauungsplan gem. § 4 a (3) BauGB die erneute öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB und die Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB beschlossen. Stellungnahmen können 
nur zu den ergänzten Teilen abgegeben werden. (s. auch kursiven Text unten). 
 
Zielsetzung: Ziel des Bebauungsplanes ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung einer 
Wohnbebauung im Südosten des Stadtteiles Quadrath-Ichendorf zu schaffen. Mit dem o. g. Beschluss sollen die 
Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange an den Ergänzungen im Bebauungsplan beteiligt werden. 
 
Zum Bebauungsplan Nr. 243/Qu „Verlängerung Oleanderstraße“ sind umweltbezogene Informationen und 
Stellungnahmen zu folgenden Schutzgütern verfügbar: 
 

Schutzgut Verfügbare umweltbezogene Informationen und Stellungnahmen 
Mensch - zur Vorbelastung auf das Schutzgut Mensch, insbesondere aufgrund des vorhandenen 

Verkehrslärms und der Vorbelastung des Bodens (Schadstoffe) 
- zur klimaökologischen und lufthygienischen Bestandssituation 
- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sowie den erforderlichen Maßnahmen zum 

Lärmschutz, der Vorbelastung des Bodens und zu Varianten der zukünftigen 
Verkehrserschließung 

Tiere, Pflanzen 
und die 
biologische 
Vielfalt 

- zum Bestand und zur Vorbelastung des Schutzguts Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
- zu den zu erwartenden Auswirkungen, auch im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen 

Anforderungen nach §§ 44 ff. Bundesnaturschutzgesetz 
- zur faunistischen Bestandsaufnahme, insbesondere zu planungsrelevanten Vogelarten, 

Amphibien, Säugetiere und Reptilien 
- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, auf Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

insbesondere  zur Feldlerche, dem Rebhuhn sowie der Kreuzkröte und den erforderlichen 
Maßnahmen (u.a. externe Ausgleichsmaßnahmen) 

Boden - zu den Boden- und Baugrundverhältnissen 
- zur Vorbelastung des Bodens (Schadstoffe) sowie dem Umgang im weiteren Verfahren 
- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Boden insbesondere durch 

Flächeninanspruchnahmen 
Wasser  - zur Vorbelastung des Wasserhaushalts 

- zum Überschwemmungsgebiet innerhalb des Plangebietes 
- zu den Auswirkungen der durch den Braunkohlentagebau bedingten Sümpfungsmaßnahmen 
- zur Versickerungsfähigkeit des Bodens 
- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser und den erforderlichen Maßnahmen 

hinsichtlich des Überschwemmungsgebietes 
Luft und Klima - zur Vorbelastung des Schutzguts Luft und Klima 

- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima 
Landschaft - zur Vorbelastung der Landschaft und des Stadtbilds 

- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft und Stadtbild und den damit 
zusammenhängenden Maßnahmen (Anpflanzungen, externe Ausgleichsmaßnahmen) 

Kultur und 
sonstige 
Schutzgüter 

- zur gegenwärtigen Situation des Schutzguts Kultur und sonstige Schutzgüter 
- zu den Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur und sonstige Schutzgüter 

Wechselwirkung 
zwischen den 
Umweltschutz-
belangen 

- zu den relevanten Wechselwirkungszusammenhängen und funktionalen Beziehungen 
innerhalb der Schutzgüter und zwischen den Schutzgütern 

- zu den Beeinträchtigungen infolge der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
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________________________________________________________________________  
 

Der Entwurf des o. g. Bebauungsplans (Planzeichnung, Begründung mit Umweltbericht und Fachgutachten) liegt in 
der Zeit vom 
 

29.11.2017 bis einschließlich 15.12.2017 
 
während der Dienststunden (montags bis mittwochs von 8:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 15:30 Uhr, 
donnerstags von 8:00 bis 12:30 Uhr und von 13:30 bis 17:45 Uhr, freitags von 8:00 bis 12:30 Uhr) bei der 
 

Stadtverwaltung Bergheim, Altes Rathaus, 1. Etage, 
 Abt. 6.1 – Planung und Umwelt,  

Bethlehemer Straße 9–11, 50126 Bergheim, 
 
erneut öffentlich aus. 
 
Während der erneuten öffentlichen Auslegung des o. g. Bebauungsplanes können Stellungnahmen nur zu den 
ergänzten Teilen – schriftlich oder zur Niederschrift – bei der Kreisstadt Bergheim, Abteilung 6.1 – Planung und 
Umwelt, 1. Etage, Bethlehemer Straße 9–11, 50126 Bergheim vorgebracht werden. 
Über die Stellungnahmen entscheidet der Rat der Kreisstadt Bergheim. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
o. g. Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
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________________________________________________________________________  
 

 
Bergheim, den 20.11.2017 
 
 
 
Der Bürgermeister 
gez. Volker Mießeler 
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__________________________________________________________  
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Am Montag, 27.11.2017 findet um 17:00 Uhr, im Raum 1.22 Rathaus, Bethlehemer Straße 9-11, 50126 
Bergheim, eine Sitzung des Rates der Kreisstadt Bergheim statt, die hiermit öffentlich bekannt gemacht 
wird. 
 
Tagesordnung 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1 Einwohnerfragestunde gem. § 17 der Geschäftsordnung des Rates 
 
2 Beschlusskontrolle 
 
3 Wahl einer Schiedsperson - Nachbesetzung für den Schiedsamtsbezirk II 
 
4 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept Quadrath-Ichendorf 

Beantragung von entsprechenden Fördermitteln aus der Städtebauförderung (sowie ESF, EFRE) 
 
5 Satzung der Kreisstadt Bergheim über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von  
 Kindern in Kindertqageseinrichtungen und in Tagespflege 

Hier: Aussetzung der Erhöhung der Elternbeiträge ab 01.08.2018 
 
6 Einrichtung  einer eingruppigen Kindertagestätte für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren in Träger-

schaft der AWO im Gebäude Bergheim, Zeiss-Str. 
 
7 Antrag auf Änderung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Köln – 

Teilabschnitt Region Köln als Grundlage für die 114. Änderung des Flächennutzungsplanes  
 "Östliche Entwicklung Glessen" 
 
8 114. Flächennutzungsplanänderung - Stadtteil Glessen 

"Östliche Entwicklung Glessen" 
a) Beschluss zur Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung 
 

9 Bebauungsplan Nr. 266/Bm "Nördliche Heerstraße" 
b) Änderung des Plangebietes 
 

10 Bebauungsplan Nr. 284/Bm "Kita Kennedystraße" 
a) Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans gem. § 2 (1) BauGB 
 

11 Landschaftsplanänderungen der Landschaftspläne 1-8 des Rhein-Erft-Kreises 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 15 Landesnaturschutzgesetz 

 
12 Lärmaktionsplanung - Beschluss des Lärmaktionsplanes der 2. Stufe 
 
13 Planfeststellungsverfahren K22n - Stellungnahme der Kreisstadt Bergheim im Rahmen des  
 Anhörungsverfahrens 
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14 Planfeststellungsverfahren für den 4-streifigen Ausbau der L419 in Wuppertal einschließlich Kom-

pensationsmaßnahmen auf dem Gebiet der Kreisstadt Bergheim  
 - Stellungnahme der Kreisstadt Bergheim im Rahmen des Anhörungsverfahrens 
 
15 Erarbeitungsverfahren für den Regionalplan Düsseldorf (RPD);  
 hier: Vorbehaltliche Stellungnahme der Kreissstadt Bergheim im Rahmen der 3. Förmlichen  
 Beteiligung gem. §§ 13 Abs. 1 LPIG, 33 LPlG DVO, 10 ROG 
 
16 47. FNP-Änderung "Windkraft Rommerskirchen" der Gemeinde Rommerskirchen 

hier: Stellungnahme der Kreisstadt Bergheim im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher  
 Belange gem. § 4a (3) BauGB (Erneute öffentliche Auslegung) 
 
17 Bericht über die Prüfung des Gesamtabschlusses einschließlich Gesamtlagebericht zum 31.12.2015 
 
18 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht zum 31.12.2016 
 
19 Gremienbesetzung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (WfG) 

Benennung von Herrn Bürgermeister Mießeler als stellvertretendes Mitglied für den Aufsichtsrat der 
Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (WfG) 

 
20 Neu- und Umbesetzung von Ausschüssen 
 
21 Mitteilungen 
21.1 Bekanntgabe der vom Stadtkämmerer in der Zeit vom 01.07.2017 bis 30.09.2017 genehmigten  
  über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Überschreitungen im Rahmen der Jahresrechnung 2016 
21.2 Sachstandsbericht Entwicklung des Bergheimer Bahnhofsareals 
 
22 Anfragen 
22.1 schriftliche Anfragen gem. § 15 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Rates 
22.1.1 Anfrage der StRin Frau Fadia Faßbender vom 20.10.2017 
22.2 mündliche Anfragen gem. § 15 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates 
 
Nichtöffentliche Sitzung 
 
1 Beschlusskontrolle 
 
2 Mitteilungen 
 
3 Anfragen 
3.1 schriftliche Anfragen gem. § 15 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Rates 
3.2 mündliche Anfragen gem. § 15 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates 
 
 
 
 
 
Bergheim, den 20.11.2017      gez.  Mießeler,  
              Bürgermeister 
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  Ö f f e n t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g  
 

    
 Flächennutzungsplanänderung Nr. 50 / Bedburg – Kindergarten am Sportplatz in Kirdorf vom 17.11.2017  hier: Bekanntmachung des abschließenden Beschlusses gem. § 6 sowie    Anzeige der Erteilung der Genehmigung gem. § 6 Abs. 5 (BauGB)     Baugesetzbuch  

 
Der Rat der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 11.07.2017 folgenden Beschluss 
gefasst: 
 a)  Der Rat der Stadt Bedburg führt über die im Wege der Beteiligungsschritte nach § 3 Abs. 1 und 2 BauGB sowie § 4 Abs. 1 und 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen eine Abwägung durch und fasst hierüber einzelne Beschlüsse gemäß Anlage ‚Abwä-gungsliste‘.  b)  Für den Bebauungsplan Nr. 55 / Bedburg – Kindergarten am Sportplatz in Kirdorf wird der Satzungsbeschluss nebst Begründung und dazugehörigen Anlagen gemäß § 10 Abs. 1 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298), gefasst.  Ferner wird im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB der Feststellungsbe-schluss über die 50. Änderung des Flächennutzungsplanes – Kindergarten am Sportplatz in Kirdorf gemäß § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BauGB, in der Fassung der Be-kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298), gefasst.   Zudem wird die Verwaltung beauftragt, den Bebauungsplan zur Erlangung der Rechtskraft im Amtsblatt des Rhein-Erft-Kreises bekannt zu machen bzw. die Ände-rung des Flächennutzungsplans der höheren Verwaltungsbehörde zur Genehmigung zuzuleiten und anschließend die Erteilung der Genehmigung im Amtsblatt bekannt zu machen. 
 
Das Plangebiet befindet sich südwestlich der Innenstadt im Nordwesten des Stadt-
teils Kirdorf. Die derzeit mindergenutzte Fläche (Bolzfläche und Parkplatz) zwischen 
einem bestehenden Sportplatz im Norden sowie der südlich anschließenden Wohn-
bebauung Kirdorfs bietet ideale Voraussetzungen für die Errichtung eines Kindergar-
tens. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat eine Gesamtfläche von rund 
4.950 m² und umfasst in der Gemarkung Bedburg die Flur 2, Flurstück-Nr. 483, 487 
und 489 ganz sowie 488 und 883 teilweise.  
 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entneh-
men. 
 
Die Stadt Bedburg plant aufgrund des konstant steigenden Bedarfs an neuen Kita-
plätzen einen neuen Standort in Kirdorf für die Errichtung eines Kindergartens. Die 
derzeit verfügbaren Kindergärten sind nahezu vollständig belegt, so dass zeitnah 
eine neue Einrichtung benötigt wird, um die soziale Infrastruktur zu stärken und so-
mit den Stadtteil weiterhin attraktiv für junge Familien mit Kindern zu gestalten.  
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Im Vorfeld der Standortentscheidung wurden sieben Standortalternativen fach-
dienstübergreifend identifiziert und diskutiert. Für eine möglichst zeitnahe Umsetzung 
der Planung wurden Restriktionen und Potenziale der Standorte ermittelt, um eine 
engere Auswahl dem Rat der Stadt Bedburg zur Entscheidung vorzulegen. Das aus-
gewählte Plangebiet ist im Flächennutzungsplan als Grünfläche dargestellt und wird 
im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB geändert, so dass als künftige Art der 
baulichen Nutzung eine Gemeinbedarfsfläche (Kindertagesstätte) dargestellt ist. 
  Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Feststellungsbeschluss der 50. Flächennutzungsplanänderung in Bedburg – 
Kindergarten am Sportplatz in Kirdorf wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Bauge-
setzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 BekanntmVO und § 14 Abs. 1 der Hauptsatzung der 
Stadt Bedburg ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. Es wird bestätigt, dass der 
Wortlaut der Bekanntmachung mit dem Beschluss des Rates der Stadt Bedburg vom 
11.07.2017 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren 
worden ist. 
 
Die Bezirksregierung Köln, als höhere Verwaltungsbehörde, hat die Genehmigung 
gem. § 6 Abs. 1 BauGB zum o. g. Flächennutzungsplan mit Verfügung vom 
08.11.2017 erteilt. 
 
Die Genehmigung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5 Satz 1 BauGB i.V.m. § 14 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der Stadt Bedburg öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Wortlaut der Genehmigung lautet: 
 Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) genehmige ich die vom Rat der Stadt Bedburg am 11.07.2017 beschlossene 50.  Änderung  des  Flächennutzungsplanes  „Kindergarten  am Sportplatz  in  Kirdorf“  -  Umwandlung  von  Grünfläche  mit  der Zweckbestimmung  Sportplatz  in  Gemeinbedarfsfläche  mit  der Zweckbestimmung Kindertagesstätte mit der Auflage,   -   in  der  Legende  der  Planurkunde  eine  Unterscheidung  zwischen  Darstellungen  gemäß  §  5  Abs.  2  BauGB  und  nachrichtlichen  Übernahmen gemäß § 5 Abs. 4 BauGB vorzunehmen und  -   die  20  kV-Leitung  in  die  Planzeichnung  der  50.  Änderung  aufzunehmen.    Mit freundlichen Grüßen  Im Auftrag  gez. Jakob 
 
Der Flächennutzungsplan kann einschließlich seiner Begründung ab sofort bei der 
Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, Zimmer 204, Am Rathaus 1, 50181 Be-
dburg, während der Dienstsprechzeiten, montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 
12:00 Uhr, montags und donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie dienstags 
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr von Jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt 
des Bebauungsplanes und der Begründung nebst Anlagen wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt. Inkrafttreten 

 
Die 50. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bedburg wird gem. § 6 Abs. 
5 Satz 2 BauGB mit dieser Veröffentlichung wirksam. 
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Es wird gem. § 2 Abs. 4 Nr. 3 BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO NW darauf hinge-
wiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieses 
Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
 

Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB über die 
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen 
sowie die Fälligkeiten und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche 
wird hingewiesen. Nach § 44 Abs. 3 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte 
Entschädigungen verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die im vorgenannten 
Absatz bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird. 

 
2. Hinweis gemäß § 4a Abs. 6 BauGB: 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (vgl. 
§§ 3 und 4 BauGB) nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

 
3.  Gemäß § 215 BauGB werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2. eine Berücksichtigung eines § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges  
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Bedburg 
unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalte geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beacht-
lich sind. 
 

Bedburg, 17.11.2017 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister  
gez. 
 
(Sascha Solbach) 
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   Lageplan zur 50. Flächennutzungsplanänderung – Kindergarten am Sportplatz in Kirdorf (ohne Maßstab)  

  © Vermessungs- und Katasteramt Rhein-Erft-Kreis 
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  Ö f f e n t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g  
 

    
 Bebauungsplan Nr. 55 /Bedburg, - Kindergarten am Sportplatz in Kirdorf- vom 17.11.2017  hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 des  Baugesetzbuches (BauGB) mit Bekanntmachungsanordnung vom 17.11.2017  

 
Der Rat der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 11.07.2017 folgenden Beschluss 
gefasst: 
 a)  Der Rat der Stadt Bedburg führt über die im Wege der Beteiligungsschritte nach § 3 Abs. 1 und 2 BauGB sowie § 4 Abs. 1 und 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen eine Abwägung durch und fasst hierüber einzelne Beschlüsse gemäß Anlage ‚Abwä-gungsliste‘.  b)  Für den Bebauungsplan Nr. 55 / Bedburg – Kindergarten am Sportplatz in Kirdorf wird der Satzungsbeschluss nebst Begründung und dazugehörigen Anlagen gemäß § 10 Abs. 1 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298), gefasst.  Ferner wird im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB der Feststellungsbe-schluss über die 50. Änderung des Flächennutzungsplanes – Kindergarten am Sportplatz in Kirdorf gemäß § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BauGB, in der Fassung der Be-kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298), gefasst.   Zudem wird die Verwaltung beauftragt, den Bebauungsplan zur Erlangung der Rechtskraft im Amtsblatt des Rhein-Erft-Kreises bekannt zu machen bzw. die Ände-rung des Flächennutzungsplans der höheren Verwaltungsbehörde zur Genehmigung zuzuleiten und anschließend die Erteilung der Genehmigung im Amtsblatt bekannt zu machen. 
 
Das Plangebiet befindet sich südwestlich der Innenstadt im Nordwesten des Stadt-
teils Kirdorf. Die derzeit mindergenutzte Fläche (Bolzfläche und Parkplatz) zwischen 
einem bestehenden Sportplatz im Norden sowie der südlich anschließenden Wohn-
bebauung Kirdorfs bietet ideale Voraussetzungen für die Errichtung eines Kindergar-
tens. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat eine Gesamtfläche von rund 
4.950 m² und umfasst in der Gemarkung Bedburg die Flur 2, Flurstück-Nr. 483, 487 
und 489 ganz sowie 488 und 883 teilweise.  
 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entneh-
men. 
 
Die Stadt Bedburg plant aufgrund des konstant steigenden Bedarfs an neuen Kita-
plätzen einen neuen Standort in Kirdorf für die Errichtung eines Kindergartens. Die 
derzeit verfügbaren Kindergärten sind nahezu vollständig belegt, so dass zeitnah 
eine neue Einrichtung benötigt wird, um die soziale Infrastruktur zu stärken und so-
mit den Stadtteil weiterhin attraktiv für junge Familien mit Kindern zu gestalten.  
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Im Vorfeld der Standortentscheidung wurden sieben Standortalternativen fach-
dienstübergreifend identifiziert und diskutiert. Für eine möglichst zeitnahe Umsetzung 
der Planung wurden Restriktionen und Potenziale der Standorte ermittelt, um eine 
engere Auswahl dem Rat der Stadt Bedburg zur Entscheidung vorzulegen. Das aus-
gewählte Plangebiet ist im Flächennutzungsplan als Grünfläche dargestellt und wird 
im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB geändert. 
 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entneh-
men. 
 Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 55 / Bedburg wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 BekanntmVO und § 14 Abs. 1 
der Hauptsatzung der Stadt Bedburg ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. Es wird 
bestätigt, dass der Wortlaut der Bekanntmachung mit dem Beschluss des Rates der 
Stadt Bedburg vom 11.07.2017 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 Be-
kanntmVO verfahren worden ist. 
 
Dieser Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung ab sofort bei der 
Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, Zimmer 204, Am Rathaus 1, 50181 Be-
dburg, während der Dienstsprechzeiten, montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 
12:00 Uhr, montags und donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie dienstags 
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr von Jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt 
des Bebauungsplanes und der Begründung nebst Anlagen wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt. Inkrafttreten 

 
Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung, die an Stelle der sonst für Satzungen vor-
geschriebenen Veröffentlichung erfolgt, tritt der Bebauungsplan Nr. 55 / Bedburg, 
gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft. 
 
Es wird gem. § 2 Abs. 4 Nr. 3 BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO NW darauf hinge-
wiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieses 
Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
 
 

Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB über die 
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen 
sowie die Fälligkeiten und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche 
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wird hingewiesen. Nach § 44 Abs. 3 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte 
Entschädigungen verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die im vorgenannten 
Absatz bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird. 

 
2. Hinweis gemäß § 4a Abs. 6 BauGB: 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (vgl. 
§§ 3 und 4 BauGB) nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

 
3.  Gemäß § 215 BauGB werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2. eine Berücksichtigung eines § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges  
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Bedburg 
unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalte geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beacht-
lich sind. 
 
 

Bedburg, 17.11.2017 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister  
gez. 
 
 
(Sascha Solbach)        
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Lageplan zum Bebauungsplan Nr. 55 / Bedburg – Kindergarten am Sportplatz in Kirdorf (ohne Maßstab)  

  © Vermessungs- und Katasteramt Rhein-Erft-Kreis 
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 666), zul
etzt geän

dert durch
 Artikel 1 

des Gese
tzes

zur Stärku
ng der ko

mmunale
n Selbstv

erwaltung
 vom 15. 

Novembe
r 2016 (G

V. NRW. 
Nr. 35

vom 28. N
ovember 

2016, S.9
66)

G
es

et
z 

zu
m

 S
ch

ut
z 

de
r N

at
ur

 in
 N

or
dr

he
in

-W
es

tfa
le

n 
(L

an
de

sn
at

ur
sc

hu
tz

ge
se

tz
 –

 L
G

) i
n 

de
r

Fassung 
der Bekan

ntmachun
g vom 21

. Juli 2000
 (GV. NRW

. Nr. 41 vo
m 25. Aug

ust 2000,
S.568), zu

letzt geän
dert durch

 Artikel 1 
des Gese

tzes zum 
Schutz de

r Natur in
 Nordrhei

n-
Westfalen

 und zur Ä
nderung a

nderer Vo
rschriften

 vom 15. 
Novembe

r 2016 (G
V. NRW. 

Nr.
34 vom 2

4. Novem
ber 2016,

 S. 934)
Gesetz zu

m Schutz
 vor Luftv

erunreinig
ungen, G

eräusche
n und ähn

lichen
Umweltei

nwirkunge
n ( Lande

s-Immissi
onsschutz

gesetz - L
ImschG) v

om 18. M
ärz 1975 

(GV.
NRW. 197

5, S. 232)
, zuletzt g

eändert d
urch Artik

el 6 des G
esetzes z

ur Änderu
ng von

Vorschrift
en zum B

efristungs
managem

ent im Ge
schäftsbe

reich des 
Ministeriu

ms für
Klimaschu

tz, Umwe
lt, Landwi

rtschaft, v
om 20. Se

ptember 2
016 (GV. 

NRW. Nr.
 28 vom 2

6.
Septembe

r 2016 S.
 790)

Gesetz üb
er die Um

weltverträ
glichkeits

prüfung im
 Lande N

ordrhein-W
estfalen (

UVPG NW
)

vom 29. A
pril 1992 

(GV. NRW
. 1992, S.

175), zule
tzt geänd

ert durch 
Artikel 4 d

es Gesetz
es

zum Schu
tz der Nat

ur in Nord
rhein-Wes

tfalen und
 zur Ände

rung ande
rer Vorsch

riften vom
15. Novem

ber 2016 
(GV. NRW

. Nr. 34 vo
m 24. Nov

ember 20
16, S.934

)
Wasserge

setz für d
as Land N

ordrhein-W
estfalen (

Landeswa
ssergeset

z - LWG) 
in der

Fassung 
der Bekan

ntmachun
g vom 25

. Juni 199
5 (GV. NR

W. 1995, 
S. 926), z

uletzt
geändert 

durch Arti
kel 1 des 

Gesetzes
 zur Ände

rung wass
er- und w

asserverb
andsrech

tlicher
Vorschrift

en vom 0
8. Juli 201

6 (GV. NR
W. Nr. 22

 vom 15. 
Juli 2016,

 S. 559)
Straßen- 

und Wege
gesetz de

s Landes
 Nordrhei

n-Westfal
en (StrWG

 NRW) in 
der Fassu

ng
der Bekan

ntmachun
g vom 23

. Septemb
er 1995 (G

V. NRW. 
1995, S. 1

028), zule
tzt geänd

ert
durch Arti

kel 27 de
s Gesetze

s zum Sc
hutz der N

atur in No
rdrhein-W

estfalen u
nd zur

Änderung
 anderer V

orschrifte
n vom 15

. Novemb
er 2016 (G

V. NRW. 
Nr. 34 vom

24. Novem
ber 2016,

 S. 934)
Abfallges

etz für da
s Land No

rdrhein-W
estfalen (

Landesab
fallgesetz

 - LabfG) 
vom 21. J

uni
1988 (GV

. NRW. 19
88, S. 250

), zuletzt g
eändert d

urch Artik
el 2 des G

esetzes z
ur Änderu

ng
des Land

es-Hafene
ntsorgung

sgesetzes
 vom 07. 

April 2017
 (GV. NRW

. Nr. 95 vo
m 21. Apr

il
2017, S. 4

42)
Landesbo

denschut
zgesetz fü

r das Lan
d Nordrhe

in-Westfa
len (LBod

SchG) vo
m 09. Ma

i 2000
(GV. NRW

. Nr. 29 vo
m 29. Ma

i 2000, S.
 439), zul

etzt geän
dert durch

 Artikel 5 
des Gese

tzes
zur Änder

ung von V
orschrifte

n zum Be
fristungsm

anageme
nt im Ges

chäftsber
eich des

Ministeriu
ms für Kli

maschutz
, Umwelt,

 Landwirts
chaft, Nat

ur- und V
erbrauche

rschutz vo
m

20. Septe
mber 201

6 (GV. NR
W. Nr. 28

 vom 26.S
eptember

 2016, S. 
790)

Verwaltun
gsverfahr

ensgeset
z für das 

Land Nor
drhein-We

stfalen (V
wVfG NR

W) in der
Fassung 

der Bekan
ntmachun

g vom 12
. Novemb

er 1999 (G
V. NRW. 

Nr. 46. vo
m

25. Novem
ber 1999,

 S.602) zu
letzt geän

dert durch
 Artikel 2 

des Gese
tzes zum 

Schutz de
r

Natur in N
ordrhein-W

estfalen u
nd zur Än

derung an
derer Vor

schriften v
om 15. No

vember
2016 (GV

. NRW. N
r. 34 vom

 24. Nove
mber 201

6, S. 934)
Nachbarr

echtsgese
tz (Nachb

G - NRW)
 vom 15. 

April 1969
 (GV. NRW

. 1969, S.
 190), zul

etzt
geändert 

durch Arti
kel 12 de

s Gesetze
s zum Sc

hutz der N
atur in No

rdrhein-W
estfalen u

nd
zur Änder

ung ande
rer Vorsch

riften vom
 15. Nove

mber 201
6 (GV. NR

W. Nr. 34
 vom 24.

Novembe
r 2016, S

.934)

Bund Raumord
nungsges

etz (ROG
) vom 22.

 Dezembe
r 2008 (B

GBI. I Nr.
 65 vom 3

0. Dezem
ber

2008, S. 2
986), zule

tzt geänd
ert durch 

Artikel 12
4 der Zeh

nten Zust
ändigkeits

anpassun
gs-

verordnun
g vom 31

. August 2
015 (BGB

l. I Nr. 35 
vom 07. S

eptember
 2015, S. 

1474)
Baugeset

zbuch (Ba
uGB) in d

er Fassun
g vom 23

. Septemb
er 2004 (B

GBl. I Nr.
 52 vom

01. Oktob
er 2004, S

. 2414), z
uletzt geä

ndert durc
h Artikel 6

 des Gese
tzes zur  A

npassung
des Umw

elt-Rechts
behelfsge

setzes un
d anderer

 Vorschrif
ten an eu

ropa-und 
völkerrech

tliche
Vorgaben

 vom 29. 
Mai 2017

 (BGBl. I N
r. 32 vom

 1. Juni 2
017, S. 12

98)
Verordnu

ng über d
ie baulich

e Nutzung
 der Grun

dstücke (B
aunutzun

gsverordn
ung -

BauNVO)
 in der Fa

ssung vom
 23. Janu

ar 1990 (B
GBl. I 199

0, S. 132)
, zuletzt g

eändert
durch Arti

kel 2 des 
Gesetzes

 zur Umse
tzung der

 Richtlinie
 2014/52/

EU im Stä
dtebaurec

ht
un

d 
zu

r S
tä

rk
un

g 
de

s 
ne

ue
n 

Zu
sa

m
m

en
le

be
ns

 in
 d

er
 S

ta
dt

“ v
om

 4
. M

ai
 2

01
7 

(B
G

B
l. 

I N
r. 

25
vom 12. M

ai 2017, S
. 1057)

Verordnu
ng über d

ie Ausarb
eitung de

r Bauleitp
läne und 

die Darste
llung des 

Planinhal
ts

(Planzeic
henverord

nung 199
0 - PlanzV

 90) vom 
18. Dezem

ber 1990 
(BGBl. I 1

991, S. 58
),

zuletzt ge
ändert du

rch Artike
l 3 des Ge

setzes zu
r Umsetzu

ng der Ric
htlinie 201

4/52/EU i
m

S
tä

dt
eb

au
re

ch
t u

nd
 z

ur
 S

tä
rk

un
g 

de
s 

ne
ue

n 
Zu

sa
m

m
en

le
be

ns
 in

 d
er

 S
ta

dt
“ v

om
 4

. M
ai

2017 (BG
Bl. I Nr. 2

5 vom 12
. Mai 201

7, S. 1057
)

Gesetz üb
er Naturs

chutz und
 Landsch

aftspflege
 (Bundesn

aturschut
zgesetz - 

BNatSchG
)

vom 29. J
uli 2009 (

BGBl. I N
r. 51 vom

 06. Augu
st 2009, S

. 2542), z
uletzt geä

ndert durc
h

Artikel 4 d
es Gesetz

es zur An
passung 

des Umw
elt-Rechts

behelfsge
setzes un

d anderer
Vorschrift

en an eur
opa- und 

völkerrech
tliche Vor

gaben vo
m 29.Mai

 2017 (BG
Bl. I Nr. 3

2
vom 1. Ju

ni 2017, S
. 1298)

Gesetz zu
r Ordnung

 des Was
serhaush

alts (Was
serhaush

altsgesetz
 - WHG) v

om 31. Ju
li

2009 (BG
Bl. I Nr. 5

1 vom 06
. August 2

009, S. 25
85), zulet

zt geände
rt durch A

rtikel 122 
des

Gesetzes
 zum Abb

au verzich
tbarer An

ordnunge
n der Sch

riftform im
 Verwaltu

ngsrecht 
des

Bundes v
om 29. M

ärz 2017 
(BGBI. I N

r. 16 vom
 4.April  2

017, S. 62
6)

Einsehba
rkeit von R

echtsvors
chriften

Die der P
lanung zu

grunde lie
genden V

orschrifte
n (Gesetz

e, Verord
nungen, E

rlasse, Ri
chtlinien

und DIN-V
orschrifte

n) können
 beim Fac

hdienst 5 
- Stadtpla

nung, Bau
ordnung u

nd Wirtsc
hafts-

förderung
 - der Sta

dt Bedbur
g, Am Ra

thaus 1 in
 50181 Be

dburg wä
hrend der

 Öffnungs
zeiten

eingesehe
n werden

.
Bestandte

ile des Be
bauungsp

lans
Der Beba

uungsplan
 besteht a

us der Pla
nzeichnun

g M 1:500
.

Die textlic
hen Fests

etzungen
 und die B

egründun
g sind be

igefügt.

AUFSTEL
LUNGSB

ESCHLUS
S

Der Stadt
entwicklu

ngsaussc
huss der 

Stadt Bed
burg hat i

n
seiner Sit

zung am 
03.11.201

6 den Auf
stellungsb

eschluss
gemäß § 

2 (1) des 
Baugeset

zbuches (
BauGB)

zum Beba
uungsplan

 Nr. 55 ge
fasst. 

Bedburg, 
den __.__

.____
(Stempel)

           
                 

            Bü
rgermeist

er

BETEILIG
UNG DER

 ÖFFENT
LICHKEIT

Die Beteil
igung der

 Öffentlich
keit hat ge

m. § 3 (2)
 i. V. mit

§ 4 (2) Ba
uGB durc

h Veröffen
tlichung a

m 09.05.2
017 im

Amtsblatt
 mit Frist 

und Plana
ushang vo

m 17.05.2
017 bis

23.06.201
7 stattgef

unden.
Bedburg, 

den __.__
.____

(Stempel)
             

               
             B

ürgermeis
ter

BETEILIG
UNG TRÄ

GER ÖFF
ENTLICH

ER BELA
NGE /

BEHÖRD
EN

Die Beteil
igung der

 Träger öf
fentlicher 

Belange u
nd Behörd

en
gem. § 4 

(2) BauGB
 hat mit S

chreiben 
vom 04.0

5.2017 Fr
ist

vom 17.0
5.2017 bi

s 23.06.2
017 stattg

efunden.
Bedburg, 

den __.__
.____

(Stempel)
             

               
             B

ürgermeis
ter

FRÜHZEI
TIGE BET

EILIGUNG
 DER ÖFF

ENTLICH
KEIT

Die frühze
itige Bete

iligung de
r Öffentlic

hkeit hat g
em.

§ 3 (1) Ba
uGB durc

h Veröffen
tlichung a

m 14.03.2
017 im

Amtsblatt
 mit Frist 

und Plana
ushang vo

m 15.03.2
017 bis

31.03.201
7 stattgef

unden.
Bedburg, 

den __.__
.____

(Stempel)
             

               
             B

ürgermeis
ter

FRÜHZEI
TIGE BET

EILIGUNG
 DER TRÄ

GER
ÖFFENTL

ICHER BE
LANGE / 

BHÖRDE
N

Die frühze
itige Bete

iligung de
r Träger ö

ffentlicher
 Belange 

und
Behörden

 gem. § 4
 (1) BauG

B hat mit 
Schreiben

 vom
10.03.201

7 Frist vo
m 15.03.2

017 bis 31
.03.2017 

stattgefun
den.

Bedburg, 
den __.__

.____
(Stempel)

             
               

             B
ürgermeis

ter

SATZUNG
SBESCH

LUSS
Der Beba

uungsplan
 Nr. 55 wu

rde vom R
at der Sta

dt Bedbur
g

am 11.07
.2017 gem

. § 24 der
 Stadtordn

ung von
Nordrhein

-Westfale
n und gem

. § 10 (1) 
BauGB 

               
               

  BESCHL
OSSEN

               
           

Bedburg, 
den __.__

.____
(Stempel)

            
                 

           Bü
rgermeist

er
AUSFERT

IGUNG
Die Übere

instimmun
g des text

lichen und
 zeichneri

schen
Inhalts die

ses Beba
uungsplan

s mit dem
 Willen de

s Rates
sowie Ein

haltung d
es gesetz

lich vorge
schrieben

en Verfah
rens

zur Aufste
llung des 

Bebauung
splanes w

erden bek
undet.

Bedburg, 
den __.__

.____
(Stempel)

            
                 

            Bü
rgermeist

er
ANORDN

UNG DER
 BEKANN

TMACHU
NG

Die ortsüb
liche Beka

nntmachu
ng wird na

ch
Maßgabe

 des § 10
 (3) BauG

B angeord
net.

Bedburg, 
den __.__

.____
(Stempel)

            
               

           
               

             B
ürgermeis

ter

BEKANN
TMACHU

NG
Der Besc

hluss der 
Bekanntm

achung a
ls Satzun

g ist am
__.__.___

_ gem. § 
10 (3) Ba

uGB ortsü
blich beka

nntgemac
ht

worden, m
it dem Hin

weis, das
s der Beb

auungspla
n währen

d
der Diens

tstunden 
bei der St

adt Bedbu
rg von jed

ermann
eingesehe

n werden
 kann. 

Mit dieser
 Bekanntm

achung is
t der Beba

uungsplan
 

am __.__
.____ in K

raft getret
en.

                          Bedburg, 
den __.__

.____
(Stempel)
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Umweltausschuss 

  

Pulheim, 15.11.2017 

Seite 1 / 3 

  

  

BEKANNTMACHUNG  
Die 18. Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Pulheim findet statt am Mittwoch, dem 29.11.2017  

um 18:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Alte Kölner Straße 26, Pulheim. 

 

Tagesordnung 
 
 

I. Öffentliche Sitzung 

 
 

 

1 Beschlussfassung über die Hinzuziehung von Sachverständigen sowie Vertreterinnen und Vertretern vorwie-

gend betroffener Bevölkerungsgruppen bei der Beratung von einzelnen Tagesordnungspunkten 

 
 

2 Präsentation der Ergebnisse der Feinstaubmessungen in Stommeln von September 2016 bis August 2017 

Vortrag Dr. Schmitz vom TÜV Süd 

 
 

3 Bebauungsplan Nr. 101 Brauweiler                                                                                               - vorsorglich - 

Bereich: Mühlenstraße 

Beschlussfassung über die während der Beteiligung gemäß der §§ 3 (1 u. 2) und 4 (1 u. 2) BauGB 

und die zur erneuten Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB für einen Teilbereich eingegangenen Äußerungen 

und Stellungnahmen 

Satzungsbeschluss 

siehe UA vom 14.09.2016 

siehe PA vom 21.09.2016 

siehe UA vom 08.03.2017 

siehe PA vom 15.03.2017 

siehe UA vom 13.09.2017 

siehe PA vom 20.09.2017 

 
 

4 Anlage von Wildblumenflächen im Stadtgebiet 

 
 

5 Pflege des Grünstreifens an dem Fußweg zwischen Tomburgstraße und Klottener Straße 

 
 

6 Abfallwirtschaftskonzept 2018 - Zusätzliche Containerstandorte 

 
 

7 Bebauungsplan Nr. 135 Stommeln 

Bereich: Venloer Straße / Nußbaumer Weg 

Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB und Beteiligung der Behörden und sonsti-

ge Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 

Auslegungsbeschluss 

31
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8 Bebauungsplan Nr. 128 Am Kleekamp                                                                                          - vorsorglich - 

Bereich: Am Kleekamp / Am Brunnen 

Beschlussfassung über die während der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) und (2) BauGB und der 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) und (2) BauGB eingegan-

genen Stellungnahmen 

- Satzungsbeschluss 

siehe PA vom 05.12.2017; Vorlagen Nr.: 125/2017 

 
 

9 Bebauungsplan Nr. 134 Sinnersdorf 

Bereich: Siegstraße 

Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 

Beschluss zur Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

-  Auslegungsbeschluss 

siehe Beschlussvorlage 371/216 

 
 

10 Bebauungsplan Nr. 114 Pulheim Süd, Am Pulheimer Bach 

Bereich: südwestlicher Ortsrand von Pulheim, angrenzend an das Plangebiet des BP 115 Pulheim zwischen 

dem Wirtschaftsweg in Verlängerung der Straße Am Lindenkreuz und dem Pulheimer Bach (Gemarkung 

Pulheim, Flur 5, Flurstücke 6 ,7, Teilfläche aus 8, 185, 493 und Flur 20, Flurstücke 20, 26, 42, 43, 44, 46, 48, 

49, 50, 51, Teilfläche aus 52, 53) 

 

Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB und der Beteiligung der Behörden und 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 

Auslegungsbeschluss 

 
 

11 Bebauungsplan Nr. 131 Pulheim 

Bereich: Zur alten Wassermühle 

Beschluss zur Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

- Auslegungsbeschluss 

siehe UA vom 10.05.2017 und PA vom 17.05.2017, Vorlage Nr. 135/2017 

 
 

12 Bebauungsplan Nr. 133 Pulheim 

Bereich: Am Bahnhof / Mittelstraße 

- Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB 

Beschluss zur Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

- Auslegungsbeschluss 

 
 

13 Beteiligung der Stadt Pulheim im Rahmen von Planungen der Gemeinde Rommerskirchen 

Hier: Stellungnahme der Stadt Pulheim zur Aufstellung der 47. Änderung des FNP "Windkraft Rommerskir-

chen" der Gemeinde Rommerskirchen 
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14 Bebauungsplan Nr. 65 Brauweiler, 2. Änderung 

Bereich: Donatusstraße 

Aufstellungsbeschluss 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB und Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (1) BauGB 

 
 

15 Mitteilungen des Vorsitzenden 

 
 

16 Mitteilungen der Verwaltung 

 
 

16.1 Sachstand Integriertes Klimaschutzkonzept für Pulheim 

 
 

16.2 Bericht über die Möglichkeit der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Aquarena in Pulheim 

 
 

16.3 Antrag der Flughafen Köln/Bonn GmbH vom 09.12.2016 in der Fassung vom 14.09.2017 auf Erteilung des 

Planfeststellungsbeschlusses 

Beteiligung im Verwaltungsverfahren gem. § 8 ff. Luftverkehrsgesetz (LuftVG) 

 
 

16.4 Artenschutzmaßnahmen BP 113 - 115 - Ergebnis des Monitoring 

 
 

17 Anfragen 

 
 

II. Nichtöffentliche Sitzung 

 
 

 

1 Mitteilungen des Vorsitzenden 

 
 

2 Mitteilungen der Verwaltung 

 
 

3 Anfragen 

 
 

4 Festlegung der Beschlüsse, die der Presse nicht bekannt gegeben werden sollen 

 

 

 

 

Dr. Axel Nawrath 

Vorsitzender 

 

 

Aushang vom 21. bis zum 30.11.2017 
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